
Medizinstudenten aufgepasst!

Impressum:

Landratsamt Altenburger Land
Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 586-0
Telefax: 03447 586-100
Internet:  www.altenburgerland.de

Titelbild: KamranAydinov auf freepik
Stand: Mai 2024

Medizinstipendium 
des Landkreises Altenburger Land

www.altenburgerland.de/de/medizinstipendium



Wie lange und in welcher Höhe wird das 
Stipendium gewährt?
Die Richtlinie sieht vor, dass jährlich bis zu zwei Studierende bis zu vier Jahre 
ein Stipendium von jeweils monatlich 600 Euro erhalten. 

Welche weiteren Voraussetzungen gibt es?
Das Stipendium können Studierende erhalten, die an einer deutschen Univer-
sität oder in einem Mitgliedsland der EU, dessen Approbationen in Deutsch-
land anerkannt werden, die Fachrichtung Humanmedizin studieren und bereits 
den ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung (Physikum) bestanden haben. 

Des Weiteren verpflichten sich die Studierenden, das Medizinstudium sowie 
die Facharztausbildung zügig zu absolvieren und die Prüfungen möglichst 
in der Regelstudienzeit abzulegen. Alle praktischen Ausbildungsphasen und 
insbesondere das praktische Jahr sind im Landkreis Altenburger Land zu ab-
solvieren, sofern dazu die entsprechenden Möglichkeiten bestehen.

Nach abgeschlossener ärztlicher Ausbildung müssen die Studierenden mit Sti-
pendium im Landkreis Altenburger Land eine dem Zweck des Stipendiums ent-
sprechende ärztliche Tätigkeit für einen Zeitraum von vier Jahren aufnehmen. 

Der Landkreis Altenburger Land bewilligt, beginnend mit dem Wintersemes-
ter 2024/2025, für zwei Studierende der Humanmedizin ein Stipendium mit 
dem Ziel, dass die Stipendiaten im Anschluss an ihre erfolgreich abgeschlos-
sene ärztliche Ausbildung eine dem Zweck des Stipendiums entsprechende 
ärztliche Tätigkeit für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren im Kreis-
gebiet aufnehmen. 
Hierbei ist vordergründig die Übernahme/Neugründung einer hausärztli-
chen Niederlassung zur Absicherung der sozialräumlichen medizinischen 
Grundversorgung im Landkreis Altenburger Land angedacht.
Dafür kann man beim Landkreis Altenburger Land ab sofort ein entsprechen-
des Stipendium schriftlich beantragen.

Weitere Einzelheiten stehen Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung:
www.altenburgerland.de/de/satzungen-richtlinien-verordnungen

Wie kann ich ein Stipendium beantragen?
Das Stipendium ist beim Landratsamt Altenburger Land

 Fachdienst Personal
 Lindenaustraße 9
 04600 Altenburg

bis zum 30. September 2024 mit dem Stichwort „Antrag Medizinstipen-
dium“ schriftlich zu beantragen.
Dem Antrag sind die folgenden Unterlagen beizufügen: 
  Motivationsschreiben 
  Lebenslauf 
  beglaubigte Kopie des Zeugnisses über den ersten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung 
  Kopie des Personalausweises
  Immatrikulationsbescheinigung

Wie geht es nach der Antragstellung weiter?
Im Anschluss werden alle fristgerecht eingegangenen Anträge durch das Aus-
wahlgremium geprüft und im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen wird 
ein Auswahlgespräch durchgeführt.
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